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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
. betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
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1991, Nr. 1630/J-NR/199'1,"Schutz des Fernmelde

geheimnisses, Datenschutz und.ISDN" 

Im Allgemeinen: 
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ISDN ist eine Weiterentwicklung des digitalen Fernsprech

netzes. Von einer Umstellung des österreichischen digitalen 

Fernsprechnetzes auf ISDN kann nicht gesprochen werden, son
dern ISDN wird als neues Leistungsangebot jenen Telefonteil
nehmern, die dies wünschen, angeboten. Aus heutiger Sicht wird 

damit gerechnet, daß ISDN-Anschlüsse in erster Linie als kom

merzielle Anschlüsse für Telefonie- und Datenübertragung Ver

wendung finden werden. Gestützt auf internationale Marktab

schätzungen wird damit gerechnet, daß bis 1998 ca. 5 % der in 

österreich bestehenden Te1efonanschlüsse (derzeit mehr als 

3,3 Millionen) ISDN als zusätzliches Leistungsangebot in 
Anspruch nehmen werden. 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Wieweitist der Stand der Umstellung der österreichischen 
Telefonteilnehmer auf ISDN'?" 

Zur Zeit erfolgt in einem ersten Feldversuch die Erprobung der 

ISDN-Hard- und -Software für eines der bei den Wähl systeme 
(OESD). Dieser Versuch, bei dem keine Teilnehmer angeschaltet 

sind, wird voraussichtlich bis Ende 1991 andauern. 
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Ab dem 1. Quartal 1992 wird es möglich sein, Teilnehmer im 

Rahmen eines ISDN-Pilotbetriebs (ISDN-Pilotkunden) an die 

OESD-Vermittlungsstelle Dreihufeisengasse im Ortsnetz Wien 

anzuschalten und mit dem ISDN-Echtbetrieb zu beginnen. 

Zu Frage 2: 
"Wie ist der weitere Zeitplan der Umstellung?" 

Nach Abschluß des ISDN-Pilotbetriebs (voraussichtlich Anfang 

1993) wird bei entsprechendem Bedarf ISDN in den Vermittlungs

stellen des Wähl systems OESD, das sind Vermittlungsstellen in 

den Bundesländern.Steiermark und Kärnten, sowie in Teilen der 

Bundesländer Wien und Niederösterreich, eingebracht werden. 

Beim Wählsystem OESE, dem zweiten digitalen Wählsystem in 

österreich, wird voraussichtlich der ISDN-Betrieb mit 

regulären Teilnehmern im vierten Quartal 1993 beginnen. 

Zu Frage 3: 
"Welche Dienste werden dadurch angeboten?" 

Entsprechend dem auch von österreich 1989 unterzeichneten 

Memorandum of Unterstanding (MoU) über die Einführung von ISDN 

in Europa~ wird in österreich ISDN konform dem geplanten euro

päischen Standard ("Euro-ISDN") eingeführt werden. 

Erster ISDN-Einführungsschritt (ab Anfang 1992): 

Anschlußart: 
BasisanschlUß mit zwei B-Kanälen zu je 64 kbit/s und 
einem D-Kanal zu 16 kbit/s 

Trägerdienst: 
Trägerdienst für Sprache (leitungsvermittelt) 
Trägerdienst für 64 kbit/s Datenübertragung 
(leitungsvermittelt) 
Trägerdienste für Paketvermittlung 
X.31 über den D-Kanal (16 kbit/s) 
X.31 über den B-Kanal (64 kbit/s) 

Teledienste: 
Fernsprechen 
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Zusatzdienste: 
Anzeige der Rufnummer der rufenden Sprechste11e bei der 
gerufenen Sprechste11e 
Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer der rufenden 
Sprechste11e bei der gerufenen Sprechste11e 
Durchwahl zu Nebenstellenanlagen 
Serienanschluß 
Mehrfachnummer für eine Sprechste11e 

Weiterer ISDN-Einführunqsschritt (ab Anfang 1993): 

zusätzlich zum ersten Einführungsschritt 

"Anschlußart: 
Primärgruppenanschluß (30 B + D, d.h. 30 x 64 kbitjs 
+ 1 x 64 kbitjs) für große Nebenste11en- bzw. 
Kommun i kat ionsan1 agen 

Teledienste: 
Teletexdienst (Bürofernschreiben) 
Te1efaxdienst Gruppe 4 (schnelle Te1efax-Ubermitt1ung) 

Zusatzdienste: 
Anzeige der Rufnummer der gerufenen Sprechste11e bei der 
rufenden Sprechstelle 
Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer der gerufenen 
Sprechstel1e bei der rufenden Sprechste11e 
Anzeige von Gebührenparametern bei Gesprächsbeginn 
Gebührenanzeige während des Gesprächs 
GebÜhrenanzeige bei Gesprächsende 
Halten von Verbindungen 
Geschlossene Benutzergruppe 
Rufanzeige (11Anklopfen") 
Feststellen bösartiger Anrufer ("Fangen") 
Sub-Adressierung 
Umstecken mit Halten der Verbindung 
(Steckdosenteilnehmer) 
Benützerindividuelle Zeichengabe Service 1 

Zu Frage 4: 
"Welche Daten werden im ISDN-System erfaßt und gespeichert'?" 
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Beim Teledienst "Fernsprechen" werden im ISDN-System folgende 

Daten erfaßt und gespeichert: 

Rufnummer der rufenden Sprechstelle 

Datum und Uhrzeit 

Gebührenzone 

Anzahl der Gebührenimpulse 

Dienstart der Verbindung 

Beim Trägerdienst "64 kbitjs", der für Datenübertragungen An

wendung findet, werden folgende Daten erfaßt und gespeichert: 

Rufnummer der rufenden Sprechstelle 

Datum und Uhrzeit 

Rufnummer der gerufenen Sprechstelle 

Gebührenzone 

Gesprächsdauer 

Anzahl der Gebührenimpulse 

Dienstart der Verbindung 

Für Teilnehmer im ISDN besteht auch die Möglichkeit, auf 

Wunsch das Leistungsmerkmal "Rufdatenaufze:i.chnung" in Anspruch 

zu nehmen. Bei diesem Leistungsmerkmal sowie im Falle der ge

richtlichen Anordnung der überwachung eines Fernmeldeverkehrs 

werden folgende Daten erfaßt und gespe~chert: 

Rufnummer der rufenden Sprechstelle 

Datum und Uhrzeit 

Rufnummer der gerufenen Sprechstelle 

Gebührenzone 

Gesprächsdauer 

Anzahl der Gebührenimpulse 

Dienstart der Verbindung 

Zu den Fragen 5 und 7: 
"Wie lange werden Daten über Fernsprechverbindungen 
gespeichert? 
Wann und unter welchen Voraussetzungen werden diese Daten ge
löscht?" 
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Sobald die Einspruchsfrist gegen eine Fernmeldegebühren-Rech

nung abgelaufen ist, ohne daß ein Einspruch erhoben wurde, 

werden die dieser Rechnung zugrundeliegenden Daten gelöscht. 

Wurde ein Einspruch erhoben, so werden diese Daten nach Er~ 

ledigung des Einspruchs gelöscht. 

Zu den Fragen 6 und 8: 
IIAn'wen werden diese Daten unter welchen Voraussetzungen her
ausgegeben? 
An wen können diese Daten weitergegeben werden (natürl. und 
juristische Personen, Behörden, Gerichte •.• )?" 

Die einer Fernmeldegebühren-Rechnung zugrundeliegenden Daten. 

werden nur dem Fernsprechteilnehmer, der gegen diese Fern

meldegebühren-Rechnung Einspruch erhoben hat, bekanntgegeben. 

Dabei wird die Fernsprechnummer der gerufenen Sprechstelle 

verkürzt dargestellt; damit wird eine Identifizierung der ge

rufenen Sprechstelle unterbunden. Eine Ausnahme ist nur im 

Falle der gerichtlichen Anordnung der überwachung eines Fern

meldeverkehrs gegeben (§ 149 a Strafprozeßordnung). 

Zu Frage 9: 
. "Welche Kontrollmöglichkeiten bestehen für den Einzelnen, In
formationen über die über ihn gespeicherten Daten zu er
halten?" 

Jeder Betroffene im Sinne des Datenschutzgesetzes kann gemäß 

§ 11 dieses Gesetzes Auskunft über die über ihn gespeicherten 

Daten verlangen. 

Die vollständigen Daten (einschließlich der Daten der ge

. rufenen Sprechste11e) werden nur im Rahmen eines Strafver

fahrens unter Einhaltung der diesbezüglichen Bestimmungen 

(§ 149 a, § 149 b StPO) bekanntgegeben. 

Zu den Fragen 10 und 11: 
IIKann der Anrufer beim einzelnen Telefongespräch entscheiden, 
ob seine Rufnummer im Display des anderen Gesprächsteil
nehmers aufscheint? 
Wenn nein, wäre dies technisch möglich?" 
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Die Anzeige der Rufnummer der rufenden Sprechstelle ist grund

sätzlich nur bei Verbindungen zwischen zwei ISDN-Sprechstellen 

möglich. Mit dem Zusatzdienst "Unterdrückung der Anzeige der 

Rufnummer der rufenden Sprechstelle bei der gerufenen Sprech

stelleIl kann die Anzeige der Rufnummer am Display der ge

rufenen Sprechstelle durch den Anrufer unterbunden werden. 

Zu Frage 12: 
"Wenn ja. ist dies mit zusätzlichem Kosten verbunden?1I 

Nach den derzeit vorgesehenen ISDN-Entgelten wird für die Ein

richtung dieses Zusatzdienstes ein einmaliges Entgelt in der 

Höhe von S 30,-- und für jede Inanspruchnahme dieses Zusatz

dienstes ein Entgelt von S 5,-- in Rechnung gestellt. 

Zu Frage 13: 
IIWurden die datenschutzrechtlich relevanten Themenbereiche 
vorab mit der Datenschutzkommission bzw. dem Datenschutz
rat akkordiert?1I 

Von der Post- und Telegraphenverwaltung werden vor bzw. bei 

der Aufnahme der automationsunterstützten Verarbeitung 

personenbezogener Daten bzw. bei der übermittlung derartiger 

Daten alle gemäß Datenschutzgesetz erforderlichen daten

schutzrechtlichen Maßnahmen getroffen. In den gesetzlich vor

gesehenen Fällen wird auch die Datenschutzkommission befaßt. 

Eine darüber hinausgehende Akkordierung mit der Daten

schutzkommission bzw. dem Datenschutzrat ist im Datenschutz

gesetz nicht vorgesehen und hat daher bisher nicht statt

gefunden. 

Wien, am ()Utt.v ~;' .. '. "·',1991 
\ 

... _-

• 
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